
§ 1 Gegenstand des Vertrages

1. Die SVS vermietet an den Kunden zur Entnahme von Trinkwasser aus ihrem Versorgungsnetz ein Standrohr.

Bitte gewünschte Ausführung ankreuzen:

          Anschluss mit C-Kupplung     Anschluss mit C-Kupplung 

          Anschluss mit Klauenkupplung Anschluss mit Klauenkupplung

Die Details ergeben sich aus dem Abholschein. 

Einsatzort des Standrohres

Verwendungszweck

geplanter Abholtermin

und Auftraggeber und Rechnungsempfänger 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Name, Vorname, Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ansprechpartner Telefon

– nachfolgend Kunde genannt –

zwischen
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Pforzheimer Straße 1 

78048 Villingen-Schwenningen 

– im folgenden „SVS“ genannt –

Auftragsformular 
Vertrag über die Vermietung von Standrohren – Stand 1. Januar 2024

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Pforzheimer Straße 1 | 78048 Villingen-Schwenningen

Bei Fragen: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16. 30 Uhr, und Freitag, 8 bis 13 Uhr | Tel 07721 40505 | Fax 07721 40504869 | info@svs-energie.de | www.svs-energie.de  

Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Jürgen Roth | Geschäftsführer: Gregor Gülpen  | Sitz: Villingen-Schwenningen | Amtsgericht Freiburg: HRB 600314
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2. Der Kunde ist berechtigt über das Standrohr Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz der SVS zu beziehen. Bei Zwei-
feln hat der Kunde eine Planauskunft der SVS einzuholen. Im Falle des Verstoßes gegen diese Regelung wird das
Standrohr durch die SVS eingezogen. Die Übergabestelle des Trinkwassers befindet sich an der Absperrvorrich-
tung des Hydranten. Für die sich dahinter befindlichen Anlagenteile gilt § 12 AVBWasserV mit Ausnahme des Abs.
2 Satz 2. Für die Einhaltung der Vorschriften der Trinkwasserverordnung hinter der Übergabestelle ist der Kunde
verantwortlich.

3. Die Weitergabe der angemieteten Gegenstände an Dritte ist unzulässig. Wird das Standrohr ohne Genehmigung
an Dritte weitergegeben oder sonst missbräuchlich verwendet oder werden laufende Rechnungen nicht gezahlt,
so ist die SVS berechtigt, das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen und die angemieteten Gegen-
stände einzuziehen.

4. Der Kunde ist nicht zur Weiterveräußerung des mit dem Standrohr entnommenen Wassers berechtigt. Jede Zuwi-
derhandlung führt zum Verfall der Sicherheitsleistung gem. § 3.

5. Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, das Standrohr sowie gegebenenfalls das Zubehör in ordnungs- 
gemäßen Zustand erhalten zu haben.

§ 2 Mietzeit
1. Das Mietverhältnis beginnt mit dem Tage des Empfangs der angemieteten Gegenstände und endet grundsätzlich

am 15.12. eines Jahres. § 545 BGB ist ausgeschlossen.
2. Die Verlängerung der maximalen Vertragslaufzeit ist ausgeschlossen. Das Standrohr ist zum Vertragsende unauf-

gefordert an die SVS herauszugeben. Erfolgt dies nicht verfällt die Sicherheit gem. § 3. Sollte der Kunde das Stan-
drohr darüber hinaus benötigen wird ein neuer Vertrag geschlossen und der Kunde erhält erneut ein Standrohr.

3. Der Kunde ist berechtigt, das Standrohr nebst Zubehör ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zurückzugeben und
das Vertragsverhältnis zu beenden, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind.

§ 3 Mietpreis, Trinkwasserpreis, Abwassergebühren, Abrechnung
1. Der Standrohrmietpreis beträgt für jeden angefangenen Kalendertag 2,14 Euro zzgl. MwSt.
NEU: Zusätzlich wird ein einmaliger Bereitstellungspreis von 95,00 Euro zzgl. MwSt. je Ausleihvorgang erhoben.

2. Neben dem Miet- und Bereitstellungspreis wird der tatsächliche Verbrauch von Trinkwasser aus dem 
Versorgungsnetz gemäß der jeweils gültigen Preisregelung (Anlage) in Rechnung gestellt.

3. Der Kunde hinterlegt für die Miete des Standrohrs eine Kaution in Höhe von 600 Euro bei der SVS. Diese Kaution 
ist vor Übergabe des Standrohrs zu leisten. Die Kaution kann auf das Konto der SVS bei der Sparkasse Schwarzwald 
Baar IBAN: DE45 69450065 0000 002600, BIC: SOLADES1VSS, mit dem Betreff „Standrohrkaution“ und Angabe 
des Kunden überwiesen werden. Alternativ kann bei Abholung in bar am Kassenautomaten der SVS bezahlt werden.

4. Die Kaution sichert die Ansprüche der SVS die auf Grund von Beschädigungen des Standrohrs, Rückständen bei 
Miete und Verbrauchskosten und Schadensersatzansprüchen, die durch die Benutzung des Standrohrs, Verlust 
oder nicht erfolgte Rückgabe durch den Kunden entstehen können. Die Kaution wird in diesen Fällen mit den An-
sprüchen verrechnet.

5. Die Rückgabe der Kaution erfolgt nach Vertragsbeendigung soweit das Standrohr in ordnungsgemäßem Zu-

stand zurückgegeben wurde und keine Zahlungsrückstände aus diesem Vertragsverhältnis bestehen. Die Rückgabe 

erfolgt durch Überweisung. Die Rücküberweisung erfolgt auf das nachfolgend benannte Konto des Kunden:

(bitte ausfüllen)

IBAN:        BIC:

    Forderungen aus der Schlussrechnung und ggf. Forderungen von Standrohrmängeln werden mit der Kaution ver- 
   rechnet und der Restbetrag überwiesen. Im Falle des Neuvertrages nach § 2 Ziffer 2 wird die Kaution auf den  
     Folgevertrag übertragen. 
6. Die Kaution wird nicht verzinst.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt schriftlich nach Rückgabe der angemieteten Gegenstände. Rechnungen sind je-

weils ohne Abzug von Skonto innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fällig.
8. Die SVS ist berechtigt, die Preise zu ändern. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so

wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Erfolgt bis zum mitgeteilten Termin
der Preisänderung keine Rückgabe der angemieteten Gegenstände gemäß § 2 Ziff. 2, so wird der geänderte Preis
wirksam.

9. Für das entnommene Trinkwasser sind nach der Abwassersatzung der Stadt Villingen-Schwenningen Abwasser-
gebühren zu zahlen. Diese Gebühren werden zusammen mit der Wasserrechnung erhoben. Wassermengen, die
nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag vom Stadtbauamt,
Marktplatz 1, 78054 Villingen-Schwenningen zurückerstattet. Dieser Antrag ist innerhalb zwei Monaten nach Er-
halt der Abrechnung zu stellen.
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§ 4 Sorgfalts- und Anzeigepflicht, Haftung
1. Der Kunde hat die angemieteten Gegenstände sachgerecht unter Beachtung der Bedienungsanleitung und des

Merkblattes „Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen“ (Anlage) zu
benutzen und dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht beschädigt werden. Die Funktionstüchtigkeit, insbesondere
des Wasserzählers darf nicht beeinträchtigt werden.

2. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass Dritte durch die Benutzung des Standrohres und des Zubehörs nicht zu Schaden
kommen. Der Kunde hat die entsprechende Verkehrssicherungspflicht. Er stellt die SVS von allen evtl. in Zusam-
menhang mit der Benutzung des Standrohres und des Zubehörs gegen die SVS geltend gemachten Schadenersatz-
ansprüche Dritter frei.

3. Der Kunde hat das Standrohr samt Zubehör in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Verschmutzt zurückgege-
bene Standrohre und Zubehörteile werden auf Kosten des Kunden gereinigt und mit der Kaution verrechnet.

4. Verlust, Beschädigung oder Störungen der angemieteten Gegenstände sowie Beschädigungen des Hydranten sind 
der SVS unverzüglich anzuzeigen. Bei Wasserverlust schätzt die SVS den von der Messeinrichtung nicht erfassten
Trinkwasserverbrauch nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden.

5. Der Kunde haftet für den Verlust und alle schuldhaft verursachten (auch durch Frosteinwirkung entstandenen)
Beschädigungen der angemieteten Gegenstände sowie für Schäden am Hydranten, an Leitungseinrichtungen oder 
am Hydrantenschacht. Im Falle des Schadenseintritts wird die Kaution gem. § 3 hierauf angerechnet.

§ 5 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder aus Rechtsgründen nicht durchgeführt
werden können, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner
werden solche Bestimmungen durch Regelungen ersetzen, die wirksam bzw. durchführbar sind und den ursprüng-
lich gewollten Bestimmungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahe kommen.

§ 6  Weitere Vertragsbestimmungen
1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist gelten die AVBWasserV vom 20.06.1980 (BGBl. I S 750,

1067) sowie die ergänzenden Bedingungen der SVS zur AVBWasserV und das Preisblatt SVSwasser in ihrer jeweils
gültigen Fassung. Der Kunde erklärt sich mit den vereinbarten Abweichungen von der AVBWasserV ausdrücklich
einverstanden.

2. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung oder Änderung dieses Schriftformerfordernis-
ses.

3. SVS und der Kunde besitzen jeweils eine gleich lautende Ausfertigung diese Vertrages.
4. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Villingen-Schwenningen soweit nicht gesetzlich etwas

anderes vorgeschrieben ist .

Anlagen 

AVBWasserV 

Ergänzende Bestimmungen zur AVBWasserV 

Preisblatt SVSwasser

Datenschutzerklärung 

Bedienungsanleitung für Hydranten und Standrohre 

Merkblatt „Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen“ 

 (z. B. twin – Information des DVGW zur Trinkwasser-Installation) 

Der Kunde erkennt diese Bedingungen und die technischen Hinweise verbindlich an. 

Datum Datum

Name Kunde in Druckschrift Name Mitarbeiter SVS  in Druckschrift 

Unterschrift Kunde Unterschrift Mitarbeiter SVS
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Mietgegenstand

Wasserzählernummer

Ausführung

Zählerstand in m³

Zubehör       Betätigungsschlüssel für U- Hydranten              1.10m lg.,

       Betätigungsschlüssel für Schachthydranten     2.00m lg.,

       Bedienungsschlüssel für Überflurhydranten     Form A

       Geka- Verschraubung   MS                                       1“

       Red. Kupplung Alu                                                      B-C

Kaution erhalten 
    Datum, Name Mitarbeiter SVS in Druckschrift Unterschrift Mitarbeiter SVS

Bestätigung der Ausgabe

Datum, Name Empfänger in Druckschrift Datum, Name Mitarbeiter SVS in Druckschrift

Unterschrift Empfänger Unterschrift Mitarbeiter SVS

Bestätigung der Rückgabe

Beschädigung:   ja  nein Zählerstand:

Bemerkungen:

Datum, Name Überbringer in Druckschrift Datum, Name Mitarbeiter SVS in Druckschrift 

Unterschrift Überbringer Unterschrift Mitarbeiter SVS

Name, Vorname Firma

Straße, Nr. PLZ, Ort

PIN/Rechnungseinheit

Abhol- und Rückgabeschein 
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Pforzheimer Straße 1 | 78048 Villingen-Schwenningen

Bei Fragen: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16. 30 Uhr, und Freitag, 8 bis 13 Uhr | Tel 07721 40505 | Fax 07721 40504869 | info@svs-energie.de | www.svs-energie.de 

Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Jürgen Roth  | Geschäftsführer: Gregor Gülpen  | Sitz: Villingen-Schwenningen | Amtsgericht Freiburg: HRB 600314

Kunde
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser (AVBWasserV)
AVBWasserV

Ausfertigungsdatum: 20.06.1980

Vollzitat:

"Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750,
1067), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 V v. 11.12.2014 I 2010

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.4.1980 +++)

(+++ Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. AVBWasserV Anhang EV; Maßgaben nicht mehr anzuwenden gem.
Art. 1 Nr. 4 Buchst. d DBuchst. oo G v. 21.1.2013 I 91 mWv 29.1.2013 +++)

Eingangsformel 

Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9.
Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1 Gegenstand der Verordnung

(1) Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung und für die
öffentliche Versorgung mit Wasser Vertragsmuster oder Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl
von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind,
soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die Versorgung von Industrieunternehmen und
Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, die von den §§
2 bis 34 abweichen, wenn das Wasserversorgungsunternehmen einen Vertragsabschluß zu den allgemeinen
Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich
einverstanden ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die §§ 305 bis 310 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
anzuwenden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbedingungen, soweit sie in dieser
Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich
der dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben.

§ 2 Vertragsabschluß

(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat das
Wasserversorgungsunternehmen den Vertragsabschluß dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Wird
die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag oder in
der Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Wasser aus dem Verteilungsnetz des
Wasserversorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen
unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden
Preisen.



(3) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Vertragsabschluß sowie den
übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen
einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 Bedarfsdeckung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren
die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen
Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem
Verteilungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens zu decken.

(2) Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen
Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß von seiner Eigenanlage
keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind.

§ 4 Art der Versorgung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen Versorgungsbedingungen
einschließlich der dazugehörenden Preise Wasser zur Verfügung.

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam.
Dies gilt auch für die dazugehörenden Preise, sofern sie nicht dem Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden.

(3) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik für
die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist
verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in
dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und
den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen
zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Kunden möglichst zu berücksichtigen.

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die über die vorgenannten
Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbarten Umfang jederzeit am Ende der
Anschlußleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht
1.   soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung erforderlich oder

sonst vertraglich vorbehalten sind,
 

2.   soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände,
deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten
erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit
unverzüglich zu beheben.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten
Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung
entfällt, wenn die Unterrichtung
1.   nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies nicht zu vertreten hat oder

 

2.   die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.
 

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten
in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder
unerlaubter Handlung im Falle



1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn, daß der Schaden
von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig
verursacht worden ist,
 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe
Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,
 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit
des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verursacht
worden ist.
 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen
anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Das
Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis
zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so
haftet das Wasserversorgungsunternehmen dem Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem Kunden aus
dem Versorgungsvertrag.

(5) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner
rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, daß dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden
Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das
Wasserversorgungsunternehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluß des Vertrages besonders hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Wasserversorgungsunternehmen oder, wenn
dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an
einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7

(weggefallen)

§ 8 Grundstücksbenutzung

(1) Kunden und Anschlußnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung
das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre
im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich
zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom
Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme
des Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das Wasserversorgungsunternehmen zu
tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der Einrichtungen zu
gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, daß
ihm dies nicht zugemutet werden kann.



(5) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des
Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des
zu versorgenden Grundstücks im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die
durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 9 Baukostenzuschüsse

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlußnehmern einen angemessenen
Baukostenzuschuß zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die
Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, soweit sie
sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluß erfolgt. Baukostenzuschüsse
dürfen höchstens 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von den Anschlußnehmern als Baukostenzuschuß zu übernehmende Kostenanteil kann unter
Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks und des Preises für einen Meter
Versorgungsleitung bemessen werden. Der Preis für einen Meter Versorgungsleitung ergibt sich aus den
Anschaffungs- und Herstellungskosten der in Absatz 1 genannten Verteilungsanlagen, geteilt durch die Summe
der Straßenfrontlängen aller Grundstücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen
angeschlossen werden können. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der Berechnung eine die Verhältnisse
des Versorgungsbereichs berücksichtigende Mindeststraßenfrontlänge von bis zu 15 Metern zugrunde legen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung des Baukostenzuschusses an Stelle oder
neben der Straßenfrontlänge andere kostenorientierte Bemessungseinheiten, wie die Grundstücksgröße, die
Geschoßfläche oder die Zahl der Wohnungseinheiten oder gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden.
In diesem Fall ist bei der Berechnung des Baukostenzuschusses die Summe der Bemessungseinheiten der
Grundstücke zu berücksichtigen, die im betreffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden können.

(4) Ein weiterer Baukostenzuschuß darf nur verlangt werden, wenn der Anschlußnehmer seine
Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach den Absätzen 2 und 3 zu bemessen.

(5) Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 1. Januar 1981 errichtet worden oder
mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, so kann das Wasserversorgungsunternehmen
abweichend von den Absätzen 1 bis 3 einen Baukostenzuschuß nach Maßgabe der für die Anlage bisher
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen.

(6) Der Baukostenzuschuß und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlußkosten sind getrennt zu errechnen und
dem Anschlußnehmer aufgegliedert auszuweisen.

§ 10 Hausanschluß

(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung.

(2) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des Anschlußnehmers
und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Wasserversorgungsunternehmen bestimmt.

(3) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens und stehen
vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in dessen Eigentum. In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet bleibt das am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Eigentum eines Kunden
an einem Hausanschluss, den er auf eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, solange er das
Eigentum nicht auf das Wasserversorgungsunternehmen überträgt. Hausanschlüsse werden ausschließlich
von dem Wasserversorgungsunternehmen hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und
beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen
die Erstellung des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht selbst, sondern durch
Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wünsche des Anschlußnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmen
zu berücksichtigen. Der Anschlußnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des
Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluß vornehmen oder vornehmen
lassen.



(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlußnehmer die Erstattung der bei
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für
1. die Erstellung des Hausanschlusses,

 

2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage
erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlaßt werden,
 

zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(5) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses weitere Anschlüsse
hinzu und wird der Hausanschluß dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das
Wasserversorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlußnehmer den etwa zuviel
gezahlten Betrag zu erstatten.

(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluß und der daraus folgenden Pflichten zur
Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und Beseitigung bestehende allgemeine
Versorgungsbedingungen von Absatz 3 abweichen, können diese Regelungen auch nach Inkrafttreten dieser
Verordnung beibehalten werden.

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige
Störungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen.

(8) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des
Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des
Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

§ 11 Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der Anschlußnehmer auf eigene Kosten nach
seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank
anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder

 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter
besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder
 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit
zugänglich zu halten.

(3) Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien
Messung möglich ist.

(4) § 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12 Kundenanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter
dem Hausanschluß, mit Ausnahme der Meßeinrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens ist der
Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur
Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher
oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet,
erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen
dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis
eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das
Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso können
Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluß genommen werden, um eine einwandfreie



Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des
Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen.

(4) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigentum des Kunden stehen und zu
deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage.

§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen die Kundenanlage an das
Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungsunternehmen über das
Installationsunternehmen zu beantragen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kunden Kostenerstattung verlangen;
die Kosten können pauschal berechnet werden.

§ 14 Überprüfung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung
zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren
Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so
ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, den Anschluß oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr
für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluß an das
Verteilungsnetz übernimmt das Wasserversorgungsunternehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit der
Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder
Leben darstellen.

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen,
Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, daß Störungen anderer Kunden, störende
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die
Güte des Trinkwasser ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind
dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern
oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

§ 16 Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens den
Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung
der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung,
insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart
ist.

§ 17 Technische Anschlußbedingungen

Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluß
und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren
und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes notwendig
ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluß
bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Versorgungsunternehmens
abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluß eine sichere und
störungsfreie Versorgung gefährden würde.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforderungen der zuständigen Behörde
anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu
vereinbaren sind.



§ 18 Messung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden verbrauchte Wassermenge durch
Meßeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffentlichen
Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die
Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, daß eine einwandfreie Messung der
verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort der
Meßeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der
Meßeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den Kunden und den Anschlußnehmer anzuhören und
deren berechtigte Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers
die Meßeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist;
der Kunde oder der Hauseigentümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Meßeinrichtungen, soweit ihn
hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem
Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

§ 19 Nachprüfung von Meßeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes
verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Wasserversorgungsunternehmen, so hat er
dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 20 Ablesung

(1) Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens möglichst in gleichen
Zeitabständen oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu
tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten
kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag
zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine
Meßeinrichtung nicht an, so ermittelt das Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauch für die Zeit seit der
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in
diesem Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre beschränkt.

§ 22 Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen
zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des
Wasserversorgungsunternehmens zulässig. Diese muß erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Verordnung oder auf
Grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. Das



Wasserversorgungsunternehmen kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur
Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Wasserversorgungsunternehmen vor Beginn
der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle für die
Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2
gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken entsprechend.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden
Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des Wasserversorgungsunternehmens mit
Wasserzählern zu benutzen.

§ 23 Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen
oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe
zu verlangen. Dabei kann höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der sich
auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs anteilig für die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der
Vorjahresverbrauch des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu
legen. Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das
Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen
zusätzlich zu zahlen gehabt hätte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die
Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr
erhoben werden.

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in anderen
Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche
Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die
jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt
bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie dürfen die Änderung der Preise nur von solchen
Berechnungsfaktoren abhängig machen, die der Beschaffung und Bereitstellung des Wassers zuzurechnen sind.
Die Berechnungsfaktoren müssen vollständig und in allgemein verständlicher Form ausgewiesen werden.

§ 25 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserversorgungsunternehmen für die
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen.
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemißt sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist
dies angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepaßt werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende
Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach
Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge
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Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen Kosten auch
pauschal berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere
Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu
verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch für die Erstellung
oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das
Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,
1.   soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorliegen, und

 

2.   wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der
fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.
 

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kündigen.
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(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere
Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu
verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch für die Erstellung
oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das
Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,
1.   soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorliegen, und

 

2.   wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der
fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.
 

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kündigen.
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Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen Kosten auch
pauschal berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere
Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu
verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch für die Erstellung
oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das
Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,
1.   soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorliegen, und

 

2.   wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der
fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.
 

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kündigen.

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen Kosten auch
pauschal berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere
Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu
verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch für die Erstellung
oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das
Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,
1.   soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorliegen, und

 

2.   wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der
fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.
 

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kündigen.
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Wasserversorgungsunternehmen kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur
Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Wasserversorgungsunternehmen vor Beginn
der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle für die
Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2
gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken entsprechend.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden
Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des Wasserversorgungsunternehmens mit
Wasserzählern zu benutzen.

§ 23 Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen
oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe
zu verlangen. Dabei kann höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der sich
auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs anteilig für die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der
Vorjahresverbrauch des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu
legen. Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das
Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen
zusätzlich zu zahlen gehabt hätte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die
Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr
erhoben werden.

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in anderen
Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche
Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die
jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt
bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie dürfen die Änderung der Preise nur von solchen
Berechnungsfaktoren abhängig machen, die der Beschaffung und Bereitstellung des Wassers zuzurechnen sind.
Die Berechnungsfaktoren müssen vollständig und in allgemein verständlicher Form ausgewiesen werden.

§ 25 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserversorgungsunternehmen für die
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen.
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemißt sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist
dies angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepaßt werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende
Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach
Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge
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(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den von der Meßeinrichtung
angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und
bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden.
Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das
Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den
allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,

 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen zu
verhindern oder
 

3.  zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des
Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.
 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt.
Das Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die
Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der
Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des
Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder

 

2. wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser
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(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den von der Meßeinrichtung
angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und
bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden.
Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das
Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den
allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um
1.   eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,
2.   den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen zu

verhindern oder
3.   zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des

Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt.
Das Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die
Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der
Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des
Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,
1.   wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2.   wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem

Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den von der Meßeinrichtung
angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und
bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden.
Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das
Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den
allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um
1.   eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,
2.   den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen zu

verhindern oder
3.   zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des

Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt.
Das Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die
Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der
Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des
Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,
1.   wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2.   wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem

Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 9 von 11 -

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen Kosten auch
pauschal berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere
Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu
verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch für die Erstellung
oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das
Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,
1.   soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorliegen, und
2.   wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der

fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kündigen.
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(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind den Bestimmungen dieser
Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens sowie
gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-
rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 anzupassen.

§ 36 (weggefallen)

§ 37 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft.

(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 zustande gekommen sind,
unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber zu
unterrichten. Laufzeit und Kündigungsbestimmungen der vor Verkündung dieser Verordnung abgeschlossenen
Versorgungsverträge bleiben unberührt.

(3) § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für Abrechnungszeiträume, die nach dem 31.
Dezember 1980 beginnen.

Schlußformel  

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t
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(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den von der Meßeinrichtung
angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und
bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden.
Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das
Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den
allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um
1.   eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,
2.   den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen zu

verhindern oder
3.   zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des

Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt.
Das Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die
Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der
Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des
Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,
1.   wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2.   wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem

Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser



Ergänzende Bedingungen
der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
Stand 1. Oktober 2016

Auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 gelten für die 

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) nachfolgende Ergänzende Bedingungen:

1. Ablesung (zu § 20 AVBWasserV)

Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten kommen dann zur

Abrechnung, wenn zwischen Ablesetermin und Übermittlung der 

abgelesenen Daten nicht mehr als vier Wochen liegen.

2. Abrechnung und Abschlagszahlungen (zu §§ 24, 25 AVBWasserV)

Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung werden

monatliche Abschläge (Teilbeträge) erhoben. Die Abrechnung

des Wasserverbrauchs erfolgt einmal jährlich in einem zeitlichen 

Abstand von circa zwölf Monaten. 

3. Zahlungsweise (zu § 27 AVBWasserV)

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise auf 

folgende Weisen zu leisten:

a) SEPA-Lastschriftmandat

Durch dieses Verfahren ist bei ausreichender Kontodeckung 

garantiert, dass alle Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeits- 

terminen erfolgen. Die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

unter entsprechender Anweisung an das Kreditinstitut, die gezo-

genen Lastschriften einzulösen, erfolgt ausschließlich schriftlich

und kann jederzeit widerrufen werden.

b) Überweisung

Überweisungen müssen auf das von der SVS mitgeteilte Konto 

unter Angabe der Kundennummer und Rechnungseinheit erfol-

gen. Die Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Zahlbe-

trag auf diesem Konto am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist.

c) Barzahlung

4. Zahlungsverzug (zu § 27 AVBWasserV)

4.1    Mahnentgelt

Bei Zahlungsverzug des Kunden wird für jede Mahnung ein  

Mahnentgelt in Höhe von 2 Euro (umsatzsteuerfrei) berechnet.

4.2   Nachinkasso

Für jeden Inkassogang wird eine Gebühr von 15 Euro (umsatz-

steuerfrei) berechnet. 

5. Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung

(zu § 33 AVBWasserV)

Für die Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 

werden dem Kunden in Rechnung gestellt:

a) für die Unterbrechung 48 Euro (umsatzsteuerfrei)

b) für die Wiederherstellung 51,36 Euro brutto (48 Euro netto).

6. Kündigung (zu § 32 AVBWasserV)

Eine Kündigung des Kunden soll mindestens folgende Angaben

enthalten:

 • Kundennummer und Rechnungseinheit

 • ggf. neue Rechnungsanschrift (für die Zusendung

der Schlussrechnung)

 • Zählernummer

 • ggf. Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters

der bisherigen Verbrauchsstelle

 • gewünschter Kündigungstermin

7. Zutrittsrecht (zu § 16 AVBWasserV)

Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-

tragten der SVS den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11

AVBWasserV genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prü-

fung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger 

RechteundPflichtennachderAVBWasserVoderzurErmittlung

preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist.



Das Wasserentgelt setzt sich zusammen aus dem Verbrauchspreis für die abgenommene Wassermenge und dem Grundpreis (anteilige Bereit-

stellungskosten, Kosten der Messeinrichtung) in Abhängigkeit der Zählergröße je Zähler.

Für die Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung werden die Nettopreise verwendet und auf die ermittelten Endbeträge die Umsatzsteuer 

in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7 Prozent ) hinzugerechnet. Dadurch können zu den oben genannten Brutto preisen geringfügige 

Rundungsdifferenzenauftreten.DieBruttopreisesindaufzweiNachkommastellengerundetundbeinhaltendieUmsatzsteuer.

Ihr Wasserverbrauch wird in der Regel einmal jährlich abgelesen und in Rechnung gestellt. Dazu werden monatliche Abschlagszahlungen 

festgelegt, die sich an dem vorjährigen Verbrauch bzw. an Erfahrungswerten orientieren. In der Jahresverbrauchsabrechnung erfolgt 

eine taggenaue Abrechnung des Grundpreises. 

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH zieht im Auftrag und Namen der Stadt Villingen-Schwenningen die Abwassergebühren 

ein. Sie werden auf der Grundlage des gemessenen Trinkwasserverbrauchs bzw. der versiegelten Flächen ermittelt (Schmutzwasser-

gebühr bzw. Niederschlagswassergebühr). Die aktuellen Gebühren erfahren Sie im Internet der Stadt Villingen-Schwenningen unter  

www.villingen-schwenningen.de.

Hinweis zur Trinkwasserhärte gemäß der Trinkwasserverordnung

Detaillierte Informationen zur Trinkwasserhärte und -qualität je Straße bzw. Stadtbezirk erfahren Sie im Internet unter www.svs-energie.de/wasser.

SVSwasser 
Preisblatt, gültig ab 1. Juni 2023

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH liefert Wasser an Tarifkunden gemäß 

 • den Bestimmungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV),

 • den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH zur AVBWasserV, siehe Rückseite.

Verbrauchspreis            Euro / m³  

              netto    brutto

für den am Zähler gemessenen Trinkwasserverbrauch                   2,79          2,99

Grundpreis (je Messeinrichtung) Euro / Monat

              netto    brutto

Zählergröße nach DIN ISO 4064

Qn 2,5 m³ / h                  5,40         5,78

Qn 6 m³ / h                12,96        13,87

Qn 10 m³ / h                 21,59       23,10

Qn 15 m³ / h                32,39       34,66

Verbundwasserzähler

Qn 15 m³ / h (DN 50)                32,39         34,66

Qn 40 m³ / h (DN 80)                 86,37       92,42

Qn 150 m³ / h (DN 150)              323,89    346,56

Spezialwasserzähler                                          Preise auf Anfrage



Stand: Februar 2022

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift; E-Mail-Anschrift, Telekommunikationsda-
ten; Geburtsdatum), Vertragsdaten (z.B. Kundennummer, Zählernummer), Abrechnungs-
daten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.

1.  Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
  Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Stadt-

werke Villingen-Schwenningen GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Gregor 
Gülpen, Pforzheimer Str. 1, 78048 Villingen-Schwenningen.

  Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten be-
stellt. Sie erreichen diesen unter:

  Secopan GmbH
  Am Schönblick 14
  71229 Leonberg
  oder unter datenschutz@svs-energie.de

2.  Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

2.1.  Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -abwicklung (Art. 6 
Abs. 1 b DS-GVO)

  Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Ab-
rechnung Ihres Vertrages erforderlich. Grundlage der Entscheidung über die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines Energieliefervertrages im Rahmen 
von Sonderkundenverträgen kann je nach Vertragsart die Verarbeitung von Wahr-
scheinlichkeitswerten für das zukünftige Zahlungsverhalten (sog. Bonitäts-Scoring) 
sein. In die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte fließen unter anderem die An-
schriftendaten des Kunden ein.

2.2.  Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO)
  Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten für bestimmte Zwecke eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis 
rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung der 
DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die 
Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
Daten. 

2.3.  Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)
  Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen. Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um
  •  Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und Wärmeprodukte (z.B. 

Energieerzeugung, -belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige 
energienahe Leistungen und Services) zukommen zu lassen.

  •  Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten durch-
zuführen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten 
Angeboten und Produkten anbieten zu können.

  •  Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituten durchführen zu lassen. Dadurch verschaffen wir uns einen Über-
blick über Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Kom-
munikation und können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten.

  •  in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, Creditreform) 
zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG.

  •  rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Strei-
tigkeiten.

  • Straftaten aufzuklären oder zu verhindern.
  • Adressermittlungen durchzuführen.
  • Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden.
  Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck 

verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dar-
über zuvor informieren.

2.4.  Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO) 
oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)

  Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Mess-
stellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch; EnWG), die eine Verar-
beitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben, 
die im öffentlichen Interesse liegen, erforderlich machen.

3.  Kategorien von Empfängern / Weitergabe personenbezogener Daten / Dritt-
land

  Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Da-
ten, die diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen (s. 2. Zweck und 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Das gilt auch für 
von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten 
werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vorgenannten Zwecke 
erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Empfänger personenbezogener 
Daten können z.B. sein: Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften erhalten, Druckdienstleister, Inkassodienstleister, Kreditversicherungen, 
Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und Netzbetreiber. Wir 
arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsver-
arbeitung für uns tätig werden, z.B. ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker. Die 
Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung unseres Vertrages mit Ihnen bzw. 
zur Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich.

4.  Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten
  Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 2. Zweck und 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden 
erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mit-
teilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertrags-
verhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind 
und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter 
anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der 
Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetz-
lichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, 
Ihre personenbezogenen Daten löschen.

5.  Betroffenenrechte / Ihre Rechte
  Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unser Un-

ternehmen (Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH, Pforzheimer Str. 1, 78048 
Villingen-Schwenningen; datenschutz@svs-energie.de) wenden. Das umfasst das 
Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 
DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-
GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber hinaus 
haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.

5.1.  Widerspruchsrecht
  Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Inte-

ressen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) oder im öffentli-
chen Interesse (siehe 2.4 Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) vornehmen, 
haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das 
Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen.

5.2.  Widerrufsrecht bei einer Einwilligung
  Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 Datenver-

arbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung).

6.  Bereitstellung personenbezogener Daten
  Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen 

Daten (s. Kategorien personenbezogener Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme 
und Durchführung der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbunde-
nen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den Vertrag nicht abschließen.

7.  Automatisierte Entscheidungsfindung
  Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

8.  Datenquellen
  Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäfts-

beziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene 
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z.B. aus Schuldnerverzeichnis-
sen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, Telefon- oder Adressbücher, 
der Presse und dem Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen 
wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb 
unseres Konzerns oder von Dritten, z.B. Auskunfteien, erhalten.

9.  Änderungsklausel
  Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Da-

tenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen 
rechtzeitig informieren.

Datenschutzerklärung
nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)



Bedienungsanleitung für die Benutzung von Unterflurhydranten mit Standrohren 

Bei Nichteinhaltung der Reihenfolge nachstehender Anweisung besteht die Gefahr der 
Trinkwasserverschmutzung! 

Öffnen des Hydranten 

1. Verkehrssicherungen durchführen.

2. Äußeren Kappenbereich von Straßenschmutz säubern.

3. Festsitzende Deckel durch Schläge auf den Deckelrand lockern. Wenn nötig, Deckel-
hebevorrichtung verwenden.

4. Deckel am Aushebsteg herausgeben und seitlich schwenken.

5. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien, dann erst Klauendeckel abheben.

6. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so
lange nach rechts drehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.

7. Abgangsarmatur am Standrohr ganz öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft
entweichen kann.

8. Bedienungsschlüssel auf den Hydrantenvierkant aufsetzen. Durch Linksdrehen des
Schlüssels Hydrantenabsperrung langsam vollständig offene bis zum deutlich spürba-
ren Anschlag, dabei Hydrant und Standrohr durch das ausströmende Wasser spülen
bzw. reinigen.

9. Abgangsarmatur am Standrohr schließen und ggf. Schläuche ankuppeln.

10. Erforderliche Wasserentnahme nur durch entsprechendes Öffnen des Standrohrventils
regeln. Dabei muss die Hydrantenabsperrung immer voll geöffnet bleiben. Zum Ende
der Arbeitszeit ist die Hydrantenabsperrung zu schließen.

Tritt nach dem Öffnen des Hydranten nach den Punkten 1 bis 8 kein Wasser aus, dann sind 
der Hydrant und die Hydrantenstraßenkappe wieder zu schließen. 

Auf keinen Fall dürfen Schieber betätigt werden. 

Der Entstörungsdienst unter der Telefonnummer 07721 4050 4444 ist umgehend zu benach-
richtigen. 

Anlage:  
Twin – Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen 



twiin Informationen des DVGW zur Trinkwasser-Installation

Stand August 2003

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Um die Trink-

wasserqualität zu erhalten, kommt der Qualität und Pflege der

verwendeten Trinkwasserleitungen und Bauteile – wie bei

anderen Lebensmittelverpackungen auch – eine entschei-

dende Bedeutung zu. Auch zum Spülen von Geschirr muss

Trinkwasser verwendet werden. 

Die gesetzlichen und technischen Vorgaben für die Trinkwas-

serversorgung sind durch die Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV 2001) und technische Regelwerke festgelegt. 

Neben den Bauteilen können auch die Betriebsbedingungen

Einfluss auf die Güte des Trinkwassers haben. Deshalb ist zur

hygienischen Vorsorge der Auswahl und der Handhabung der

Leitungen und Bauteile besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Versorgungsunternehmen garantieren eine sehr hohe Qua-

lität des gelieferten Trinkwassers an der Übergabestelle, die in

der Regel sogar die gesetzlichen Vorgaben weit übertrifft.

Dieses wird eingehend und regelmäßig untersucht und vom

Gesundheitsamt im Rahmen staatlicher Gesundheitsaufsicht

überwacht. Das örtliche Gesundheitsamt ist berechtigt, auf

Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen die Trinkwasser-

qualität zu überprüfen und Proben zu nehmen.

Von der Übergabestelle (z.B. Hydrant) bis zur Entnahmestelle

übernehmen Veranstalter und Betreiber die Verantwortung 

für die Trinkwasserqualität (vgl. AVBWasserV). Damit diese

Qualität bis zur Entnahmestelle erhalten bleibt, müssen folgen-

de Punkte beachtet werden:

Fachgerechte Erstellung der Anlage

• Zum Anschluss an den Hydranten dürfen nur dazu geeig-

nete Standrohre oder Vorrichtungen des örtlichen Versor-

gungsunternehmens eingesetzt werden, die von fachkun-

digen Personen installiert werden müssen. Diese stehen

beim Versorgungsunternehmen selbst oder einem einge-

tragenen Installationsunternehmen zur Verfügung. Die

Standrohre oder Vorrichtungen sind mit einer Sicherungs-

einrichtung gegen Rücksaugen entsprechend den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik ausgerüstet. Vor

dem Anschluss der weiteren Installation müssen der

Hydrant und das Standrohr ausreichend gespült

werden.

• Die weitere Installation der Leitungen ist ausschließlich

durch geeignetes Fachpersonal vorzunehmen. Dieses

steht beim Wasserversorgungsunternehmen selbst oder

bei einem Installationsunternehmen zur Verfügung, das in

ein Installateurverzeichnis eingetragen ist.

Verwendung geeigneter Materialien

• Die für eine weitere Verteilung verwendeten Leitungsmate-

rialien und Bauteile dürfen die Qualität des Trinkwassers

nicht beeinträchtigen. Um dies sicherzustellen, dürfen nur

Produkte verwendet werden, die den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik entsprechen. Das DVGW-Prüf-

zeichen gewährleistet, dass diese Voraussetzungen

erfüllt sind.

• Grundsätzlich können alle DVGW-geprüften Leitungsma-

terialien verwendet werden, die für den Verwendungs-

zweck ausreichend flexibel sind, wie z.B. PE-Rohre. Wer-

den flexiblere Materialien benötigt, sollte – wenn keine

Schläuche mit DVGW-Zertifikat erhältlich sind – auf

Schläuche, die nach den KTW-Empfehlungen und dem

DVGW-Arbeitsblatt W 270 überprüft sind, zurückgegriffen

werden. Die verwendeten Leitungen müssen lichtundurch-

lässig, UV-beständig oder -geschützt und ausreichend

druckbeständig (10 bar) sein.

• Verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe (Dichthilfsmittel)

müssen vom DVGW geprüft oder gesundheitlich unbe-

denklich und restlos ausspülbar sein.

Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf
Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen

Nachdruck und Vervielfältigung nur im Originaltext, nicht auszugsweise gestattet.



Anforderungen an den Aufbau 

• Durch kurze Verbindungen und kleine Querschnitte soll die

Verweilzeit des Trinkwassers von der Übergabestelle zur

Entnahmestelle möglichst kurz gehalten werden. Querver-

bindungen zwischen verschiedenen Abnahmestellen (z.B.

Verkaufsstände) sind nicht zulässig.

• Für jede Abnahmestelle muss eine Sicherungseinrichtung

gegen Rückfließen (siehe DIN 1988-4) abhängig vom je-

weiligen Gefährdungsgrad (mindestens Sicherungskombi-

nation) vorgesehen werden.

• Die Trinkwasser-Installation der angeschlossenen Abnah-

mestellen (Verkaufswagen oder -stände für Lebensmittel)

müssen ebenso wie ortsfeste Trinkwasser-Installationen

den technischen Regeln entsprechen. Dieses bedeutet

z.B., dass die verwendeten Maschinen und Apparate, wie

gewerbliche Geschirrspülmaschinen, über ein DVGW-

Prüfzeichen verfügen müssen.

• Bestehen Zweifel an der Ausführung der Trinkwasser-In-

stallation der Abnahmestellen (z.B. Verkaufswagen), wird

dringend empfohlen, diese von einem eingetragenen

Installationsunternehmen überprüfen oder gegebenenfalls

neu errichten zu lassen.

Geordneter Betrieb

• Vor Inbetriebnahme sind die Leitungssysteme gründlich zu

reinigen und kräftig zu spülen (maximale Strömungsge-

schwindigkeit und mehrfacher Austausch des Leitungs-

inhaltes). Bestehen Zweifel an der Sauberkeit der Anlagen,

ist gegebenenfalls eine Desinfektion vorzunehmen.

Bei Fragen zu Desinfektionsmitteln wenden Sie sich

an das örtliche Wasserversorgungsunternehmen, an

das zuständige Gesundheitsamt oder an einschlägige

Fachfirmen.

• Auch ist nach längerer Stagnation (z.B. über Nacht) die

Anlage gründlich zu spülen.

• Um Temperaturerhöhung zu vermeiden, sollten die Leitun-

gen möglichst so verlegt werden, dass sie vor starker

Sonneneinstrahlung geschützt sind. Ebenso ist ein per-

manenter Durchfluss hilfreich.

• Tägliche Kontrollen der oberirdisch verlegten, ungeschütz-

ten Leitungen auf Unversehrtheit sind durchzuführen.

• Leitungen und Anschlüsse sind vor Verschmutzungen zu

schützen.

• Die verwendeten Leitungen dürfen nur für den Trink-

wassereinsatz benutzt werden. Eine entsprechende

Kennzeichnung der Trinkwasserleitungen ist vorzu-

sehen.

• Für die Zeit der Nichtbenutzung sind die verwendeten Lei-

tungen vollständig zu entleeren und zusammen mit den

anderen Bauteilen sauber und trocken zu lagern.

Für Rückfragen oder bei auftretenden Störungen stehen

Ihnen die örtlichen Vertragsinstallationsunternehmen, die

Fachleute des jeweiligen Versorgungsunternehmens und 

des Gesundheitsamtes sicherlich gerne zur Verfügung.
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